
Jugendordnung

§ 1
Jugendordnung der LSG Bocholt e.V.
Die Jugendordnung der Luftsportgruppe Bocholt e.V. regelt die besonderen Belange der Jugend im
Verein.

§ 2
Mitglieder
Mitglieder der Jugendgruppe sind alle männlichen und weiblichen Mitglieder bis zu 25 Jahren, sowie
alle innerhalb des Jugendbereichs gewählten Mitglieder.
Gewählte Mitglieder können insbesondere werden: Segelflugschüler(innen), die die Altersgrenze von
25 Jahren bereits überschritten haben und ferner aktive und passive Mitglieder, deren Zugehörigkeit
oder Mitarbeit für den Jugendbereich als wichtig erscheint.

§ 3

1. Die Jugendgruppe führt und verwaltet sich im Rahmen der Vereinssatzung selbständig.
2. Die Jugendgruppe entscheidet über die ihr zufließenden Mittel selbständig. Für die Verwendung

von finanziellen Jugendmitteln jeder Art durch den Verein verfügt die Jugendgruppe über ein
Anhörungs-, Mitbestimmungs- und Vetorecht. Ein vorläufiges Veto kann der 1. oder 2.
Jugendgruppenleiter auch ohne Jugendversammlung einlegen. Die Bestätigung des Vetos muß
durch eine Jugendversammlung erfolgen.

3. Der Clubraum steht der Jugendgruppe für ihre Aktivitäten zur Verfügung, insbesondere für folgende
Zwecke:

• Theoretischer Unterricht
• Jugendversammlungen
• Vorträge, Dia- und Filmvorführungen
• allgemeine Jugendveranstaltungen

§ 4
Aufgaben
Aufgaben der Luftsportjugendgruppe der LSG Bocholt e.V. sind unter Beachtung der Grundsätze des
freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates:
• Pflege und Förderung des luftsportlichen Gedankens
• Ausübung des Luftsports als Teil der Jugendarbeit
• Bau und Wartung von Luftsportgeräten (Flugmodelle, Segelflugzeuge etc.) in Verbindung mit

theoretischem Unterricht zum Erwerb technischer Kenntnisse und Fertigkeiten.
• Organisation und Besuch von Veranstaltungen, die der Jugendpflege dienen.
• Veranstaltungen und Besuch von nationalen und internationalen Wettbewerben und Jugendlagern

zur Förderung des Jugendaustausches und zur Jugendverständigung.
• Entwicklung neuer Formen des Sports und der Jugendarbeit - Förderung der Bereitschaft zur

Übernahme von Verantwortung innerhalb des Vereins und des Landesverbandes.
• Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen sowie anderen Jugendorganisationen.

§ 5
Organe
1. Jugendversammlung
2. 1. Jugendgruppenleiter (Jugendkassenwart)
3. 2. Jugendgruppenleiter

§ 6

Die Versammlung aller Jugendlichen und der innerhalb des Jugenbereiches gewählten Mitglieder,
bildet das oberste entscheidende Organ der Jugendgruppe. Sie findet vor der Jahreshauptversammlug
der LSG Bocholt e.V. statt. Die Einladung erfolgt schriftlich, mindestens eine Woche vor dem Termin
der Jugendversammlung.



§ 6.1
Aufgaben der Jugendversammlung sind:
• Festlegung der Richtlinien für die Tätigkeit des Jugendgruppenleiters
• Wahl und Entlastung des 1. und 2. Jugendgruppenleiters im Rhythmus von 2 Jahren.
• Entgegennahme der Berichte und des Kassenabschlusses
• Beratung und Verabschiedung des Jugendhaushaltes
• Beschlußfassung über vorliegende Anträge

§ 7.1
Die Jugendgruppenleiter
Die Jugendgruppenleiter erfüllen ihre Aufgaben nach Maßgaben der Vereinssatzung, insbesondere
der Jugendordnung sowie der Beschlüsse der Jugendversammlung. Sie sind für ihre Tätigkeit der
Jugendversammlung und dem Vorstand des Vereins verantwortlich. Die Jugendgruppenleiter vertreten
die Interessen der Jugendlichen gegenüber dem Verein und repräsentieren die Jugendgruppe nach
außen. Sie gehören satzungsgemäß mit Sitz und Stimme zum erweiterten Vorstand des Vereins. Die
Amtszeit beträgt zwei Jahre. In Jahren mit geraden Endziffern wird der 1. Jugendgruppenleiter
gewählt. In Jahren mit ungeraden Endziffern wird der 2. Jugendgruppenleiter gewählt. Wiederwahl ist
möglich. Bei Wechsel oder Rücktritt muß der Jugendgruppenleiter alle Vereinsunterlagen seinem
Nachfolger übergeben. Die Jugendgruppenleiter sind für den ordnungsgemäßen Ablauf des
Flugbetriebes innerhalb der Jugendgruppe mitverantwortlich.

§ 7.1.1
Mißtrauen gegen die Jugendgruppenleiter
Jedes Mitglied der Jugendgruppe ist berechtigt einen Mißtrauensantrag gegen den 1. bzw. 2.
Jugendgruppenleiter zu stellen. Daraufhin muß eine Jugendversammlung einberufen werden, in der
über den Mißtrauensantrag abgestimmt werden muß. Im Falle einer Abwahl des 1.
Jugendgruppenleiters tritt der 2. an die Stelle des 1.
Neuwahl des abgewählten Amtes ist nur in einer Jugendversammlung möglich.

§ 7.2
Verwendungsnachweis
Der Jugendgruppenleiter ist für den Nachweis einer zweckentsprechenden und ordnungsgemäßen
Verwendung der der Jugendgruppe zur Verfügung gestellten Mittel verantwortlich. Er ist verpflichtet,
dem Vorstand sowie den Organisationen, die Mittel für die Jugendarbeit zur Verfügung stellen, alle
Aufschlüsse zu geben, aus denen sich eine ordnungsgemäße Verwendung der Gelder ersehen läßt.

§ 8
Jugendordnungsänderung
Eine Änderung der Jugendordnung kann nur beschlossen werden, wenn sie Bestandteil der
Tagesordnung auf der Jugendversammlung ist. Die Änderung bedarf der Bestätigung in einer
Jahreshauptversammlung der Luftsportgruppe Bocholt e.V. oder in einer Mitgliederversammlung.

§ 9
Jugendkasse
Der 1. Jugendgruppenleiter ist für die Jugendkasse verantwortlich.


